
SOZIALMEDIZINISCHE NACHSORGE

So finden Sie uns
Ihr Weg zu uns und unsere Kontaktdaten

Zusätzlich zu den kooperierenden Kliniken werden wir gefördert durch
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Aufsuchende
sozialmedizinische 
Nachsorge für 
Familien
Aus der Klinik  
unbesorgt nach Hause

Wir freuen uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme.

 Nachsorgebüro 
 Kindergesundheitshaus gGmbH
 Brehmestr. 57
 13187 Berlin
 Telefon  030 802 073 04
 Telefax  030 802 073 05
 www.kghaus.de / smn@kghaus.de

 Geschäftssitz
 Kindergesundheitshaus gGmbH   
 Rudower Straße 48 / Pavillon 12
 12351 Berlin
 Telefon  030 130 14 3841
 Telefax  030 983 567 71 
 www.kghaus.de / kontakt@kghaus.de
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ÜBRIGENS: UNSER ANGEBOT IST AUFSUCHEND  
UND KOSTENLOS

IN GANZ BERLIN UND BRANDENBURG

Wenn sich auf einmal alles ändert …

Die Kindergesundheitshaus gGmbH 
führt die Sozialmedizinische Nach-
sorge nach dem Modell Bunter Kreis 
e.V. durch und ist vom Bundesver-
band Bunter Kreis akkreditiert.

In unserem Nachsorgeteam arbeiten: 
Kinderkrankenschwestern mit Zusatz-
qualifikationen (u.a. Case Management), 
Kinderärzt*innen, Sozialpädagog*innen, 
Psycholog*innen und Heilpädagog*innen.

Unsere Hilfsangebote
• Vorbereitende und unterstützende  

Maßnahmen bei der Entlassung
• Kontaktaufnahme und Vernetzung  

zu Pflegediensten, Therapeut*innen,  
Selbsthilfegruppen, Hilfsmittellieferanten

• Koordination von Terminen und  
bei Bedarf Begleitung, enge  
Zusammenarbeit mit allen Fachdisziplinen

• Individuelle Beratung zu  
sozialrechtlichen Fragen

• Hilfestellung in psychosozialen  
Belastungssituationen

• Motivation und Unterstützung  
bei der Alltagsbewältigung

• „Hilfe zur Selbsthilfe“
• Sozialpädagogische Beratung
• Medizinisch/pflegerische Beratung

Unsere Leistungen sind für die Familien als Regelleis-
tungen der gesetzlichen Krankenkassen kostenlos. 
Wir halten uns an die Bestimmungen des GKV zu Vor-
aussetzungen, Inhalt und Qualität der sozialmedizini-
schen Nachsorgemaßnahmen §43 Abs. 2 SGB V. Der 
zeitliche Rahmen sind in der Regel 20 Stunden in den 
drei Monaten nach der Entlassung.

Beantragen können Klinikärzt*innen im Rahmen des 
Entlassmanagements und auch niedergelassene Kinder-
ärzt*innen bis sechs Wochen nach einem stationären 
Aufenthalt.

 Ihre Ansprechpartnerin 
 Katja Möller
 Fachbereichsleitung Nachsorge
 Case Managerin (DGCC)  
 Mobil  0176 576 031 07
 E-Mail  katja.moeller@kghaus.de

Wir unterstützen Familien mit sehr 
kleinen Frühge borenen, chronisch  
kranken Kindern und Jugendlichen  
mit komplexem Hilfebedarf nach einem  
Klinik- oder Rehabilitationsaufenthalt  
in ihrem häuslichen Umfeld.


